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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1992

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

Werden wesentliche Bestandteile des Unternehmens zur Verfügung gestellt, dann fällt es auch nicht entscheidend ins

Gewicht, daß ein konkreter Kundenkreis nicht übergeben werden konnte, eine ständige Nachfrage sich aber aus der

Lage des Bestandobjektes ergibt.

Entscheidungstexte

7 Ob 531/92

Entscheidungstext OGH 19.03.1992 7 Ob 531/92

1 Ob 548/94

Entscheidungstext OGH 11.10.1994 1 Ob 548/94

Vgl; Beisatz: Hier: Kursalon im Wiener Stadtpark (T1)
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